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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein Zwischenentscheid über die Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung und den Erlass anderer vorsorglicher Massnahmen, der im Beschwerdeverfahren
betreffend die Genehmigung einer Änderung des Betriebsreglementes für den Flughafen
Zürich gefällt worden ist. Eine solche Zwischenverfügung unterliegt, wie bereits im Urteil
1A.47-52/2003 vom 4. April 2003 festgehalten worden ist, grundsätzlich der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

E. 2
Umstritten ist vorweg, ob die Stadt Zürich überhaupt befugt sei, Beschwerde gegen die
provisorische Änderung des Betriebsreglementes für den Flughafen Zürich vom 15.
Oktober 2002 und die damit zusammenhängenden vorsorglichen Massnahmen zu erheben.
Die Flughafen Zürich AG verneint die Beschwerdelegitimation der Stadt, weil diese nur
von allfälligen Südanflügen betroffen würde und solche mit der Verfügung des BAZL vom
15. Oktober 2002 gerade nicht genehmigt worden seien. Die Beschwerdeführerin betont
dagegen vor Bundesgericht erneut, dass die Südanflüge nur "vorläufig" nicht genehmigt
und in den Erwägungen des BAZL als "grundsätzlich genehmigungsfähig" bezeichnet
worden sind; darin liege ein Vorentscheid, der auch die Stadt Zürich berühre. Im
angefochtenen Entscheid ist die Frage des Beschwerderechts sämtlicher
Beschwerdeführenden angesichts des Verfahrenausgangs in der Sache selbst offen gelassen
worden. Sie braucht auch im bundesgerichtlichen Verfahren gegenüber der Stadt Zürich
nicht näher geprüft zu werden, da deren Verwaltungsgerichtsbeschwerde - falls und soweit
die Stadt überhaupt zur Beschwerde zugelassen werden könnte - gegenstandslos geworden
ist.

E. 2.1
Wie erwähnt unterstreicht die Beschwerdeführerin selbst, dass sie sich insofern gegen die
Genehmigungsverfügung des BAZL vom 15. Oktober 2002 zur Wehr gesetzt hat, als mit
dieser ein Vorentscheid über die Genehmigung der Südanflüge auf die Piste 34 getroffen
worden sei. Ob der von ihr ebenfalls angefochtene Entzug der aufschiebenden Wirkung
allfälliger Beschwerden in dieser Hinsicht irgendwelche Wirkung zeitigen konnte, ist
fraglich, kann hier aber ebenfalls offen bleiben. Jedenfalls hat das BAZL - wie in der
Sachverhaltsdarstellung (lit. C) aufgezeigt - im Rahmen einer weiteren provisorischen
Änderung des Betriebsreglementes am 23. Juni 2003 die Südanflüge auf die Piste 34 in den
Morgenstunden nunmehr genehmigt und allfälligen Beschwerden gegen die Genehmigung
die aufschiebende Wirkung entzogen. Diese Verfügung ist an die Stelle des - nach Sicht der
Beschwerdeführerin - am 15. Oktober 2002 getroffenen Vorentscheides über die
Südanflüge getreten. Da auch den Beschwerden gegen die Verfügung vom 23. Juni 2003



die aufschiebende Wirkung entzogen worden ist, soweit sie sich gegen die Anflüge auf die
Piste 34 richten, steht der Beschwerdeführerin offensichtlich kein schutzwürdiges Interesse
an der Überprüfung der am 15. Oktober 2002 angeordneten vorsorglichen Massnahme bzw.
des betreffenden Beschwerdeentscheides vom 16. April 2003 mehr zu. Daran ändert nichts,
dass zur Zeit offen ist, ob die Verfügung vom 23. Juni 2003 je in Rechtskraft erwachsen
wird. Sie ersetzt so oder so den - ebenso wenig rechtskräftigen - "Vorentscheid" über die
Südanflüge vom 15. Oktober 2002; würde sie im Rechtsmittelverfahren aufgehoben, würde
dies nicht zum Wiederaufleben des "Vorentscheides" führen, sondern müsste eine neue
Anflugsregelung getroffen werden.

E. 2.2
Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, das von der Flughafen Zürich AG bzw. vom
BAZL eingeschlagene schrittweise Vorgehen schliesse eine richterliche Überprüfung der
einzelnen Verfügungen und des jeweiligen Entzuges der aufschiebenden Wirkung praktisch
aus, so übersieht sie, dass die Rekurskommission UVEK schon verschiedentlich über die
bei der Genehmigung und Änderung des Betriebsreglementes angeordneten vorsorglichen
Massnahmen befunden hat (Verfügungen vom 19. Juli 2001, 23. November 2001, 17.
Dezember 2001, 10. Januar 2002, 24. Februar 2003, 13. März 2003 sowie - hier
angefochten - vom 16. April 2003). Auch das Bundesgericht hat im Entscheid 1A.6/2002
und 7/2002 vom 15. Februar 2002 die Rechtmässigkeit vorsorglicher Massnahmen für den
An- und Abflugverkehr am Flughafen Zürich bereits beurteilt. Es besteht daher kein Anlass,
die vorliegende Beschwerde ungeachtet des Dahinfallens eines aktuellen schutzwürdigen
Interesses der Beschwerdeführerin zu behandeln. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der
Stadt Zürich ist somit als gegenstandslos geworden abzuschreiben.

E. 3
Die Abschreibung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Südanflüge bzw. die
diese betreffenden vorsorglichen Massnahmen hat keinen Einfluss auf die am 15. Oktober
2002 geänderte Regelung der Anflüge auf die Piste 28. Vorkehren zur Sicherstellung der
Ostanflüge, wie sie die Flughafen Zürich AG verlangt, sind schon aus diesem Grunde nicht
zu ergreifen.

E. 4
Wird ein Rechtsstreit gegenstandslos oder fällt er mangels rechtlichen Interesses dahin, so
hat das Gericht nach Art. 72 BZP i. V. m. Art. 40 OG mit summarischer Begründung über
die Prozesskosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrundes zu
entscheiden. Diese Entscheidung fällt zum Nachteil der Beschwerdeführerin aus. Einerseits
kann die Verfügung des BAZL vom 15. Oktober 2002 hinsichtlich der Südanflüge kaum als
anfechtbarer Akt betrachtet werden, umso weniger als in diesem ausdrücklich noch ein
entsprechender Entscheid in Aussicht gestellt wird. Selbst wenn aber die Stadt Zürich zur
Beschwerde und Verwaltungsgerichtsbeschwerde hätte zugelassen werden müssen, hätten
ihre Einwendungen gegen den Beschwerdeentscheid über den Entzug der aufschiebenden
Wirkung abgewiesen werden müssen. Konnte der Vorwurf der unvollständigen
Interessenabwägung hinsichtlich der vorsorglichen Massnahmen allenfalls noch gegenüber
dem BAZL erhoben werden, so geht er gegenüber dem Entscheid des Präsidenten der
Rekurskommission UVEK fehl. In diesem werden die Interessen aller von der geänderten
An- und Abflugregelung Betroffenen in Betracht gezogen und angemessen gewürdigt. Die
Behauptung der Beschwerdeführerin, dass in diese Interessenabwägung noch andere



Gesichtspunkte, insbesondere das Nichtzustandekommen des Staatsvertrags, hätten
einbezogen werden müssen, trägt der prozessualen Natur der vorsorglichen Massnahmen
und des betreffenden Rechtsmittelverfahrens keine Rechnung. Da die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Stadt Zürich somit erfolglos geblieben wäre, wenn die
Streitsache nicht gegenstandslos geworden wäre, ist die Beschwerdeführerin zu
verpflichten, der Flughafen Zürich AG für das bundesgerichtliche Verfahren eine
angemessene Parteientschädigung auszurichten ( Art. 159 Abs. 1 und 2 OG ). Auf die
Erhebung einer Gerichtsgebühr ist aufgrund von Art. 156 Abs. 2 OG zu verzichten.
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